
Antrag: AG-Richtlinien

Antragsteller: Ingo Manfraß

(für die Satzungskommission)

Antragstext:

Das StuPa möge die beiden vorliegenden Richtlinien als AG-Richtlinie 

beschließen.

Begründung:

Die AG-Richtlinie soll nach §22 Abs. 4 der Satzung der 

Studierendenschaft den genauen Umgang seitens des StuPa mit 

Arbeitsgemeinschaften regeln. In dieser Richtlinie wird erfasst

• was ist eine AG

• wie ist die Öffentlichkeitspolitik der Gruppe

• wie hat der Umgang mit Finanzen zu erfolgen

• wie wirkt die Gruppe mit anderen Gremien zusammen

• welche Rechenschaft muss wem gegenüber abgelegt werden

• wie wird eine Gruppe aufgelöst

Einige Punkte wurden auch schon zuvor in den AG-Richtlinien erfasst. 

Nun werden sie konkretisiert und vor allem wurde der Passus zur 

Auflösung von Arbeitsgruppen ergänzt.

Gänzlich neu ist die Unterscheidung zwischen den althergebrachten 

Arbeitsgruppen, die einen Titel im Haushalt der Studierendenschaft haben 

und den unterstützten Arbeitsgruppen, die keinen Titel haben. Letztere 
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wurden eingeführt, da die Anzahl an Arbeitsgruppen inflationär 

angestiegen ist und einige Gruppen im Endeffekt nur Räumlichkeiten 

nutzen wollen oder ab und an mal Werbeflyer drucken wollen, was 

theoretisch auch per AStA-Beschluss finanzierbar ist.

Die AG-Richtlinien wurden extra in zwei Dokumenten verfasst, da es so 

allen Beteiligten erleichtert wird, die für sie notwendigen Bestimmungen 

zu finden. Ebenso können sie so bestimmen, wie stark die Auflagen an ihre

Arbeitsgruppe sind.
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